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Christus echt johanneisches Gedaüen@t; vgl. Joh 12, S1: 14, 30; 16, 11
Joh 3, Die Schwierigkeiten der 1000 Friedensjahre, die Auferste

ukunınft  unsder Märtyrer uUS W, sollten uNXs nıcht verleiten, einfach alles In die
setzen. Die ite augustinische Deutung löst die Probleme immer och

[{n besten, besonders wenn 1Na S1e auch mıt dem Johannesbrief VCOCI«.-
gleicht. Das angenommene Schema uch diese Deutung OTaus, die
Vision blickt ın die Ver
Christus, zurück.

gangenheit, qauf die Fesselung des Drachen durch
Vielleicht wırd eın Leser einwenden, daß Iso doch eınıge Aufbau-elemente S1C.  h nıcht SanNnz unsScZWUNZCH einfügen. Nun, eine neue Ordnungder Deutung scheint leicht SCZWUNSCH, solange die Ite Auffassungnıcht aufgegeben ist. ufs (+anze gesehen, ist ber der vorgeschlageneAufbau überraschend konsequent, führt etliichen guten Lösungen und

schafft nıcht eine einzige unüberwindliche Schwierigkeit. Der Autbau
ach dem Wochenschema 1äßt die großartige Kunst und (restaltungskraftdes Sehers In hellem Lichte erscheinen und stımmt überraschend mıt
der Grundhaltung der Apokalypse überein. Wenn bei diesem Aufsatz
vieles bloß skizzenhaft ist un 1€ Lterarıschen Hınvweise mangelhaft sind,

mo INa dies einem Afrıka-Missionär u halten, der, mıt wen1gBüchern und oft bloß mıt flüchtigen otizen bewaffnet, den Versuch
unternommen hat, einen planvollen Aufbau des dichterisch schönstenBuches der Schrift aufzuzeigen.

Pastoralfragen
Witwenrente und Scheidung. Kın erblindeter Rentner heiratet (vor standes-

amtlich und kirchlich ıne Wıtwe, die ach ıhrem ersten Mann ıne Hinterbliebenen-
bezieht. Die Tau äaßt sıch VOLr Abschluß ihrer zweıten Ehe VO  5 der die Rente

auszahlenden staatlichen Stelle „abfertigen“. Später erfährt s1€, daß geschiedeneFrauen die Rente wıeder bekommen können, auch we s1e seinerzeıt abgefertigtworden sınd. So lassen sıch die beiden ach sechsjähriger Ehe gerichtlich scheıden.
Um die Scheidung erreichen, nımmt sich der Mann, der der nahen Stadt eine
Trafık führt, dort In Untermiete eın Zimmer, während die Tau ihre Tühere Wohnungauf dem Lande behält. Die Tau bekommt die Rente wıeder. Der Mann kommt regel-mäßig VO.  5 der Stadt geıner Tau eım und verbringt die meısten Nächte un! alle
SOnNnN- un! Fejertage bei iıhr. Da kirchlich gültig verheiratet ıst, hält sich azu
für berechtigt. Wie ıst. diese Handlungsweise beurteilen ? Bezieht 1 besonderen
die Frau die Rente ZuUu Recht ?

| D: ergeben sıch folgende Fragen:
Ist eine Z1  vıle Scheidung einem solchen sıch, das heißt, mıt Rück-sıcht auf die Ehe als solche, erlaubt ?
Stellt die Art, wı1ıe die Tau wıieder den &  nuß der Rente gekommen ıst,
vielleicht einen Betrug dar, die Rente wıderrechtlich bezogen wird ?
Wenn die zweıte Frage bejaht werden müßte, ergäbe siıch daraus och eiıne
dritte: Ist die Rentnerin restıtutionspflichtig ?



36 Pastoralfragen
Da auch . das staatliche (Cosetz be1 der Beurteilung des Falles berücksichtigt Awerden

muß, kann die sung für Österreich G(eltung beanspruchen.
Diae standesamtlıiche Irauung ist kein Eheabschluß, und ein éerichtliches

Scheidungsurteil kann das FEheband nicht tLrennen, sondern durch beide ziviılen kte
werden die bürgerlichen Wirkungen der Ehe betrofien.

Wenn die eleute, ehren übereinstimmend die Autoren (zum Beispiel oldin
I1L1, 1L, 671; Härıng, Das („esetz stl, Aufl., NIiC.  ht beabsichtigen, eiıne
Trennung des Ehebandes Z2U erreichen, 11 eiInNne andere (zıvıle) Ehe eingehen Au können,
sondern wWwWe s1e erreichen wollen, daß ıhrer Eihe die zivılen Wirkungen abgespro-
chen werden, dürfen 381e aus schwerwiegenden Gründen ıne Scheidung VOoOr dem welt-
en chter beantragen. Als hinreichenden Grund, e1INne gerichtliche Scheidung
erlaubterweıse verlangen, läßt iINnNanl auch die Absıcht gelten, sıch or schwerem
Vermögensschaden schützen. erdings se1l Voraussetzung, daß kirchlicherseits
diıe ITrennung vVoxL Tisch und ett ausgesprochen worden ıst. Abgesehen davon,
diese Jetztgenannte Bedingung bei Userenl Katholiken anscheinend vollständıg
Vergessenheit geraten ist und auch VO.  5 der kirchlichen. Behörde nıcht urgjert wırd,
ıst S1e auf NSsSerenl nıcht anwendbar. S]e gilt n wWEe. die beiden das heliche
Zusammenleben aufgeben wollen. (Das geht auch der Begründung hervor, die
Noldin dafür gibt, ZUEeTST VOo  S der Kirche die Trennung VO.  - Tisch und
Bett erlangt en MU. ‚„„CUuH Causae matrımonlales ad ecclesıiam pertineant”.) Der
F  ‚9 daß eleute ıhre Ehe VOTLr Gott, Kirche un: (;ewissen fortsetzen, aber auf die
bürgerlichen Wiırkungen, die iıhr durch die standesamtliche Irauung zukommen,
wieder verzichten wollen, ist den Morallehrbüchern offenbar och nıicht vorgesehen.

Wir haben für Nserenl Kasus e1InNne gEWISSE Parallele in der bloß kirchlichen Ehe-
schließung, bei der VO.  5 vornherein auf die standesamtlıche Trauung und amıt auf
die Anerkennung der Ehe durch den Staat verzichtet wird Eine solche Irauung
darf Österreich ach Einholung der Erlaubnis des zuständigen Bischöflichen
Ordinariates vollzogen werden (vgl. Linzer Diözesanblatt 1951, 1, und 1956, £.
Die Erlaubnis wird egeben,; ;„WECNN eın wirklicher sıttlicher Notstand vorhiegt”.
Dieser wird seıit Aufhebung des 67 des Personenstandsgesetzes (d 1, seıt Anfang

immer aNSCHOMMECN, wWenNnn die Tau durch eine standesamtliche JIrauung iıhre
Rente verlöre und wenn nicht eLwa der Mann e1in. hohes Einkommen hat, daß die
beiden auf die Rente der Frau leicht verzichten können.

Diae Diözesangesetzgebüng‚ die MN den Katholiken ın der Regel ZUT Pflicht macht,
auch die standesamtliche Registrierung ihrer Ehe vornehmen Jassen, darf nıicht

ausgelegt werden, als ob - sich Ziviltrauung verpflichtet ware. Diese
ıst und bleibt eın Eingriff des Staates 1n kirchliche Belange, und mussen posıtıve
Gründe vorhiegen, daß INa diesen Übergriff durch eıne „ITrauung“ VOor dem tandes-
beamten de facto anerkennen darf. Wenn die Bischöfe selbst eiINne solche Vorschrift
geben, dann N die Gläubigen VOr Schaden bewahren, un! un des Allgemein-
wohles willen, 1m. besonderen der Hentlchen Ordnung un! des Friedens ZW1-
schen Staat und ırche, vielleicht auch, für diıe kirchliche Ehe 1ne gEW1ISSE (frei-
Lich recht wankende) Stütze der staatlichen Ordnung haben. Noldin (IIT, 675)
ennt für eiIne indirekte Verpflichtung Ul Ziviltrauung ‚Wwel Gründe die geord-
etie Selbstliebe der Brautleute und die Sorge für die künftigen er. Die Verpdlich-
Lung ıst ach ıhm schwerwiegend oder nicht, Je nachdem die Schäden oder Unan-
nehmlichkeiten, die sich der Unterlassung ergeben würden, groß oder gering sind.



Pas'

Grundsätzlich besteht also das Recht der beiden Braut- bzw Eheleute, auf die Sank-
10N]erunNg ihrer Eihe durch den Staat 7U verzichten, J b sıch und VO.  5 vornherein
wAare das ıhre Pflicht Und wennl die oben Nn Gründe für CL Zavil-

nıcht bestehen bzw WE C  S durch Gegengründe aufgehoben werden, wird
dieses ec und diese aktuell Ja, In muß Sagen, solche einzelne
Ausnahmen VO.  S der allgemeinen ege. auch E des Allgemeinwohles willen notwendig
sind, amıt 41 der öffentlchen Meinung eiıne falsche Auffassung über das eigentliche
Wesen der Ziviltrauung entstehe.

Um den öffentlichen Rechtsakt der standesamtlichen ITrauung durch 106 gericht-
liıche Scheidung rückgängig machen, ist vielleicht ec1iXHh trıftigerer rund erforderlich
alg dafür, nıcht zustande kommen 7U lassen ber prinzıpiell kann1kaum

Grund vorbringen, sıch unerlauht WAarTc, die Ehe gerichtlich scheiden
U lassen, obwohl VOTr dem Forum der Kirche, VOTLr (+ott und dem (GJewıssen
fortsetzen Wenn also eleute auf dıe staatliche Anerkennung iıhrer Ehe VOI-
rzichten wollen, indem sich gerichtlich scheiden lassen, weıl diese Anerkennung für

T achteule bringt wırd Nal sıch 1DN€e solche Scheidung wohl als erlaubt
ansehen können, W e. nıcht andere Gründe dagegen sprechen (immer untier der
Voraussetzung IC 341 der Scheidung 1UE die Rückgängigmachung der staatlichen
Anerkennung sehen und daß weıter mıteinander verheirate bleiben wollen)

So wird INal auch die Handlungsweise NSeres Rentnerpaares sıch nıcht tadeln
können Kıne Rücksicht auf eLtwaıge Kınder nttiäallt die beiden S11  d schon alt und
ıhre sechsjährıge Ehe 1IST kinderlos Weder die öffentliche Ordnung och der Friede
zwıschen Kıirche und Staat wıird durch C1IN| solche einzelne Ausnahme gefährdet,
und 106 Gefährdung des Bestandes der Ehe selbst scheint einestfalls gegeben zZu SCIH,
da die beıden besten Einvernehmen iıhre Eihe fortsetzen. Das Einkommen des Mannes
von Rente und VO.  > der Trafik IST sicher nıcht hoch die beiden auf das
Einkommen der Tau der Rente leicht verzichten könnten. Von der kirchlichen
Eheauffassung und Ehegesetzgebung her ergeben sıch also eine Bedenken die
Handlungsweise des Rentnerpaares.

Eıs ıst och anzuerkennen, daß die beiden SEINETZEITL nıcht den unsıttlichen Ausweg
des Konkubinates gewählt haben, u diıe Rente der Tau siıchern, 1Nen Ausweg,
den das staatlıche Gesetz duldet Eine bloß irchliche Eihe konnten die beiden damals
och nıcht eingehen, da eıt ihrer Eheschließung och der genannte 67 galt,
der kirchliche Trauung VOr der standesamtlichen unter Strafe seizte So blieb
ihnen Wiedererlangung der Rente kein anderer Weg als die gerichtliche Scheidung

a) Wenn jemand TLUL, was eiNem anderen schadet, begeht amıt
kein Unrecht diesen zweıten, WeLNnl sSCcC1INer Handlung sıch berechtigt IST.
Im ersten 'Teil Lösung dürfte nachgewlesen SCIN, die beiden eın Recht
hatten, ihre Ehe gerichtlich „scheiden S lassen. Also begingen S kein Unrecht

den Staat, der 1un die Rente auszahlen muß
Der Grundsatz „Scienti CONsenNtTIeENTI ıon fit 1N1U0M8a  . gılt unter der doppelten

Voraussetzung, der Geschädigte auf Recht verzichten kann und Lat-
sachlich (explicite oder imphicite) verzichten (vgl 11, D, 411) Die Schä-
digung des Staates bestünde er ı dem Bezug der Rente. Das Unrecht E den
Handlungen gelegen, durch die der Rentenbezieher die Voraussetzungen geschaffen
hat Daß der Staat hıer verzichten kann, das heißt, daß auch ı solchen YFällen die
Rente auszahlen kann, WEe. die Scheidung dem Zweck der Wiedergewinnung
der Rente angestrebt wurde, bestreitet wohl nıemand Es steht also die zweıte



Frage Diskussion, ob tatsächlich einverstanden ist,daß auch ı1 solchen Fällen
die Rente. ausgezahlt werde. Kın ausdrückliches Einverständnis ist selbstverständlich
nıcht gegeben. Das könnte DUr durch e1iNe Durchführungsbestimmung oder oberst-
gerichtliches rteil geschehen, wWweniN Gesetz selbst Hinweis darauf nıcht ent-
halten 1st.

Eın implieitus ist aber dadurch gegeben, daß der Staat durch (Gesetz
und richterliche Praxis jedem EKhepaar, das sıch einvernehmlich scheiden lassen wiıll,
tatsächlich die Möglichkeit azu gibt Der 55 des Khegesetzes (Auflösung der aus-
lichen (‚emeinschaft) hıetet die Handhabe dafür. Auf diesem gesetzlichen Hintergrund
hat der Staat alg Gesetzgeber die Bestimmung über das Wiederaufleben der
Rente ach der Scheidung erlassen, und ‚:War ohne jede KEinschränkung, un:! damit
hat jeder geschiedenen Tau das ec {} Wiederbezug der Rente gegeben.
uch die Paralleltälle der kirchlich geschlossenen Ehe Uun: des „Rentenkonkubi-
nates“ sınd beachten. Die Renten werden diesen FällenoOhne Schwierigkeit
ausbezahlt. Der Staat ist also bereıt jeder Rentnerin, die auf die staatlıch anerkannte
Ehe gerade deshalb verzichtet, amıt die Rente eıter bekommt diese tatsachlıch
zukommen zZUuU lassen. Also begeht die TAau kein Unrecht den Staat, wWe.
sich scheiden Jäßt, un die Rente wıeder bekommen.

C) Es WarIece och iragen, ob nıcht die beiden bei iıhrem Scheidungsprozeß gelogen
und dadurch den Staat betrogen en. Damit INal VO  n Unrecht strıkten
Sinn der Tauschgerechtigkeit, also auch VO:  5 eC10NeIN Betrug, sprechen kann, 1sSt SC“
fordert, daß die Täuschung die Ursache der Schädigung des anderen iIsSt
(vgl 1L, I, 412) Der Scheidungsgrund des 55 (Ehegesetz) ist juristisch durch
die CISCHE Wohnung des Mannes gegeben. Mehr als die formellen gesetzlichen Voraus-
Ssetzungen wird hiler nıicht gefordert. urch etwalge zusätzliche Lügen der Ehegatten
VOT dem Scheidungsrichter haben höchstens den Prozeßgang beschleunigt, aber
NIC.  hts Ausgang, der auch ohne diese Lügen POSITLV SCWESCH WAarTc, geändert; die
Lügen a  ‚9 wWenn geschehen sind nıcht die eigentliche Ursache der Scheidung
und amıt auch nıcht der „Schädigung des Staates. 1Iso kann VoLxn Betrug
und 100en Unrecht 10 Sinne der COomMmMULALIVaAa nıcht gesprochen werden.

VWie sehr Gesetz und (erichtspraxis i den Scheidungsprozessen be einvernehm
Lchen Scheidungen tatsächlich den Willen der Ehegatten berücksichtigen und

WCN1$5 VWert auf deren Behauptungen gelegt wırd die Art, der Prozeß
geführt wırd Die sich deckenden Aussagen der beiden hegatten ‚machen Beweis
Dabei werden diese Aussagen VO Richter nıcht nachgeprüft. Unwahre Aussagen
machen nıcht straffällig, obwohl natürlich Ce1N: moralische Verpfliichtung Wahrheit
be der Parteienvernehmung est de Nur die Ehegatten haben „Parteienrolle
Scheidungsverfahren, daß eın Dritter D  S ausgesprochenes Scheidungsurteil S
echten kann,etitwa weil der Scheidungsgründe NıC.  ht zuträfe. Das Gericht küm-
mMerTrt sich ach der Scheidung umn die geschiedene Ehe ebensowenig inNnenl
anderen erledigten Gerichtsakt.

Wenn das Scheidungsbegehren der beiden Rentner NSsSeres Yalles überhaupt EeLW.
unaufrichtig scheint, weil ja doch verheıiratet bleiıben wollen, beruht dieser
Eindruck auf 1Ner Verkennung des Wesens der gerichtlichen Scheidung, die 1€
Aufhebung der staatlichen Anerkennung für die Ehe ıst, und gerade das wollen die
beiden ıja wirklich. Also ıst ihre Handlungsweise auch nıcht unaufrichtig. Das, wäas
die „Scheidung ach dem Sinne des Staatsgesetzes soll nämlich Lösung des
KEhebandes, darf Ja der Katholik Ü1e6 anerkennen und das darf er auch anstreben.



Mit demNachweisderErlaubtheit der Handlungsweiseder beiden Ehegatte
unNnseres Falles, ı11 besonderen mıt dem Nachweis, daß 8S1C.  h u keinen Betrug,
eine ungerechte Schädigung des Staates gehandelt hat, ıst auch die dritte Frage,
die ach 1NDer eLwaıgen Verpflichtung Restitution, nNnegatıv beantwortet.

Der Seelsorger soll die beiden also keiner Weise beunruhigen. Kommen S16

selbst mıT 1Ner diesbezüglichen Frage ıhm kann ihnen SaScH, daß die Hrau
iıhre Rente weiterbeziehen kannn Sınd S]  C  P ıhrer al  C. Handlungsweise
unsicher, muß er ach ıhrem subjektiven („ewıssen, das damals hatten,
beurteilen. urch SC Gewissen könnten gesündigt aben, und etwaıge
ügen wAaren jedenfalls suüundhaft (wenn auch och eın Betrug).

Wenn die Frage ach der objektiven Sündhaftigkeit und ach Rest1-
tutionspflicht ULSt Yalle erneınt haben, heißt das och nicht, daß 5
ganz allgemeın diesen Weg allen verheirateten Rentnerinnen, die durch 106 NEUE6 Ehe
ihre Rente verloren haben, TAaten solle oder auch LULT dürfe Hier ohl och
andere TODIiIeme überlegen, für die nıcht mehr der Moralist alleın, sondern VOoOr
allem der Pastoraltheologe zustanndig 15

VWels (0Ö Dr. Peter der
Zerstreuungen Gebet de ? Eın Ordenskandıdat kommt se1iNnNemM Seelen-

führer un Lragt ıhm erhalb der Beichte Sorge VOIZ, daß dem
Beten Sar nıcht gul gehe War se1 Anfang bemüht, S1C. sammeln, aber aum
beginne mı1t oder Betrachtung, schweıtfen se1ıne Gedanken ab Sanz
weltlichen, lächerlichen Dingen, die beeindrucken. Er se1ı mutlos, weıl davon
nicht loskomme, und sCc1 siıcher besser, Sar keine Betrachtung 1 machen als eC1N:

solche, die von Zerstreuungen hoffnungslos durchlöchert ist. Be:  ım Bittgebet gehe '
ıhm besser: da bleiben e1Ne edanken länger be1 sSCcC1LEC IN Anliegen hängen. Freilich
komme ıhm das vielfach selbstsüchtig VOT, wenn wıeder für siıch bhıtte oder
für andere ıhm Na  stehende Sein Beichtvater an m  safe 11Der persönlichen Aus-
sprache Urteil und egweısung geben, da dıes ı der Beichte zuviel eıt eanspruche.

Der Priester gibt olgende Auskunft Gebet und Betrachtung sıind 106 elevatıo P EK a l amentıs ad Deum, das Bıttgebet speziell iSt C1N!| pett10 decentium 0> Deo Nun 15
die geringste Erhebung des Geistes Beginn des Betens eben schon e1iNne elevatıo
mentiı1s ad Deum, darum gut un!: ohne jede Sünde, wenn auch die Gedanken dann
anderen Dingen abschweiten. Ist der Geist später Sal niıcht mehr (Sott erhoben,
ann beten Sie auch nıcht mehr, das Gebet ısSt beendet. Es ıST also eın unand htiges . Un — aa“Gebet mehr vorhanden und damıit auch keine Sünde gegeben. Ich habe bei erschle-
denen Autoren gelesen: Wer freiwillig ıst der betet nıicht mehr Also kann
In Gebet nıcht zZerstreut e1N., Eın Zersireutes scheint 111 B CONTrCa-
dietio ı e1in. Zu TEmM Bittgebet annn ıch Ihnen die Beruhigung geben, daß

gut ist. Schließen Sie jedoch TenNn persönlichen Anliegen auch die großen An-
liegen der Kirche C1M, die Kranken, die Sterbenden, die Leidtragenden und Verfolgten,
dann gewınnt Beten Selbstlosigkeit, Weltweite un:! Apostolatsgeist.

Soweit die Anfrage und Beurteilung durch den Seelenführer. Zur etzten
Ergänzungen. Zum rechten ist die Aufmerksamkeit (attentio0) notwendig.
Darunter 1ST. die wıillkürliche, bewußte Hemmung un Lenkung der Wahrneh-
S  9 Vorstellungen und Gedanken verstehen, nıcht aber die unwillkürliche,
vıtale Aufmerksamkeit. Die geforderte Aufmerksamkeit ı1st. 1106 Bere, wenn jede
Ablenkung ausgeschaltet wird das heißt, we: alles ferngehalten wird was
1NNeres Aufmerken unmöglich macht. Diese Ablenkung ist die Zerstreutheit,


